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geführt. Schädliche werden in besonderen Auswurfkochern von

etwa 50«70 cm Durchmesser mit oder ohne die Stechbecken

unter Wasser gesetzt, 10—15 Minuten lang durch Wasserdampf

„gekocht“ und dadurch keimfrei gemacht. Weiter enthält der

Raum höchstens noch einen oder mehrere Schmutzkübel und einen

Schrank für die Stechbecken, am besten unter

Größe. Wenn dieser Raum nicht mit den

Räumen für schmutzige Wäsche vereinigt wird,

was anzuraten ist (s. oben), so genügt eine Größe

von 2 x “2 in, besser 2,5 X 3 m (Abb. 41 u. 42).

 

15. Gerä teräume (Abstellräume,

Besenkammer). Abb. 41. ihm-m;-

Sclnvnbingz. Städt.

Zweck und Bedarf. Der Gutachtcrausschuß Kmnkmlhgms_ Aug.

verlangt für jede Abteilung einen besonderen E’_‘f”"*f‘f“f' »_

Abstellraum mit Putzschrank, unter dem wohl i„$£2;‘;£éä°filäfä,fi.

ein Besensehrank verstanden ist. Nun ist die “I?aifiieiiiieiili1ii“

Zahl der Nebenräume in jeder Krankenabteilung 5 -ä'pülhekaen.
„ (i Sr—lunutzkuhel.

schon so groß, daß es das beste ware, wenn

die hier in Frage kommenden Geräte und Bestände möglichst

in denjenigen Räumen untergebracht Würden, zu denen sie in

engster Beziehung stehen, so alle Bestände aus Gewebestoffen,

auch Wolldecken, Matratzen usw. im Wäscheraum, Geräte zum

Kochen in der Teeküche, zur ärztlichen Behandlung in den

ärztlichen Räumen und im Pflegedienstzimmer, zum Baden im

Vorraum zum Badezimmer, Wfischebeh'ztlter für schmutzige Wäsche

im Raum für diese, Behälter für Auswurfstoffe desgleichen.

In all diesen Räumen ist auch schon auf diese Gegenstände

bereits Bedacht genommen. Es kann aber doch vorkommen,

daß es baulich sehr große Schwierigkeiten macht, einen oder den

anderen dieser Räume so groß zu machen, als es dann nötig ist,

außerdem sind nachfolgende größere Geräte usw. bisher ganz

außer Betracht gelassen, weil sie nicht so unmittelbar mit einem

der genannten Räume in Beziehung stehen Bei jedem dieser

Geräte ist die für eine Abteilung von 50 Betten ungefähr erforder-

liche Anzahl angegeben, es wird jedesmaliger Feststellung be-

dürfen, wie weit einzelne derselben sogar auch für mehrere

Krankenabteilungen genügen.

1 Krankentragbahre, auch auf Rädern, mindestens 190 X 55 cm

bis 200 X 80 cm, desgleichen auch mit Verdeck für das Freie

180 x 80 cm, beide auch hoch stellbar, um Platz zu sparen, dann

80 zu 30—50 cm erforderliche Bodenfläche.

Handbücherei f. d, Krankenhauswesen, I. 5
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1 Krankenhebevorrichtung, etwa 20 cm länger und ebenso

breit wie die Betten, meist zusammenlegbar, dann 80—90 cm zu

30—40 cm erforderliche Bodenfläche.

1—2 Bettfahrerpaare, um Betten fahren zu können. Paar

50—70 zu 20—30 cm>

2fahrbare Eß- und Lesetische für Bettlägerige 70—80 zu

25—35 cm,

4—6 Seitenschutzgitter für Betten, 30—40 cm breit, 190 bis

200 cm lang (bei Kinderbetten bleiben die Gitter an der Bettstelle),

 

Abb. 42. Karlsruhe i. B. Ludwig-Wilhelm»Krankenhaus. Ausgußraum.

1—2 Bettschirme, jeder Teil 950111 lang, 160—180 cm hoch,

vierteilig zusammengelegt 30—40 cm stark,

{')—10 Rückenstützen, falls die Betten nicht genügend verstell-

bar, je 80—90 cm lang, 40—50 cm breit, zusammengeklappt 102 bis

15 cm stark,

5—10 Reifenbahren 40 X 30 X 25 bis 100 X 65 X 35 cm (nur

für äußere Krankheiten),

1 Gehrad rund 60 cm im Durchmesser (desgleichen).

Größe. Im Notfall kann ein großer Teil dieser Bettgeräte an

passender Stelle im Flur untergebracht werden, doch muß er dazu

breit genug sein. Für jedes Stück müssen dann möglichst getrennt

Wandhaken angebracht werden, damit sie nicht umkippen, und

den Fußboden frei lassen. Besser ist ein besonderer Raum von

etwa 2—2‚5 m Breite und 4—6 m Tiefe, Möglichst lange Wand—

flächen erleichtern die Unterbringung, Wandhaken sind auch hier

zweckmäßig. Zur Unterbringung der nötigen Reinigungsgeräte  
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(Besen, Schrubber, Eimer usw.) empfehlen sich am meisten

etwa für je 25 Betten besondere Besenkammern mit min-

destens 4 Haken für Besen, 5 Haken für Handfeger usw.,

1 Bügel für Scheuertücher und ein Eimerrost. Unter Umständen

genügen auch in die Wand eingelassene Schränke von 100 cm

Länge und 40 cm Tiefe.

16. Flure.

Zweck. Die Flure sollen einen getrennten Zugang zu jedem

einzelnen Raum ermöglichen, da jeder Durchgangsverkehr ganz

besonders für jeden Kranken lästig, ja für viele sogar wegen der

geringeren Ruhe womöglich gesundheitschädigend ist. Die Ent-

fernung zwischen den einzelnen Räumen soll aber auch möglichst

kurz sein, damit nicht zu weite Wege zurückgelegt zu werden

brauchen. Die Größe der Flure und namentlich ihre Länge ist

also nur ein notwendiges Übel, das nach Möglichkeit einzuschrän—

ken ist, soweit dies noch mit ihrem Zweck und einer guten Lüftung

und Belichtung der Flure zu vereinbaren ist.

Vorschrifien über die Mindestabmessungcn. Abgesehen von

kurzen. nicht mehr als 5m langen Stichfluren sollen die Flure

nach den preußischen Vorschriften in den Krankenabteilungen

mindestens 1,8m breit sein. Aus Gründen der Belichtung und

Belüftung dürfen nur in Gebäuden von weniger als 25 m Länge

Mittelflure angelegt werden. Unbedingte Voraussetzung ist hier-

für aber selbstverständfich beiderseitiges möglichst großes Kopf-

licht und Zwischenlicht durch eine Treppe o. a. In längeren Gebäu—

den müssen die Seitenflure mindestens auf die Hälfte ihrer Länge

von Anbauten frei bleiben.

Zweckmäßigc Abmessungen. RUPPEL will die Flurbreite auf

2,5 m, GROBER sogar auf 3 m erhöht haben. Das scheint mir in

Anbetracht der nicht unerheblichen Mehrkosten schon sehr weit-

gehend und nicht ganz gerechtfertigt, selbst wenn GROBER der

Unterbringung der Tragbahren, des Rollstuhls usw. auf den Fluren

das Wort redet. Die Mindestbreite von 1,80 m ist gänzlich un—

bedenklich, wo es nicht nötig ist, Krankenbetten durch eine

Schwenkung um 90° in die Bettenräume hineinzuschaffen. Auch

das ist sogar noch möglich, wenn die Betten nur höchstens 1,90 m

lang sind und ihre Breite mindestens um 5 cm geringer ist, als die

lichte Türbreite. Das Hineinschwenken wird jedoch erst bequem,

wenn durch Anordnung von Nischen die Breite auf 2,1—2,2 In

gesteigert wird. Eine noch weitergehende Verbreiterung des

Flures auf seine ganze Länge ist nahezu zwecklos, vielmehr ist

stattdessen die Verbreiterung einzelner Strecken anzuraten, und

5*


